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Erste Änderung  
der fachspezifischen Studienordnung für das  
Bachelorstudium im Fach „Islamische Theologie“  
(AMB Nr. 74/2019)  
 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 
vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 
hat der Institutsrat des Berliner Instituts für Isla-
mische Theologie die erste Änderung der Studien-
ordnung am 13. Oktober 2021 erlassen*: 
 
 
 

Artikel I 
 
1. Auf dem Titelblatt werden die Wörter „mit Lehr-
amtsoption“ ersatzlos gestrichen. 

 

2. In § 1 wird der Satz „Bei Ausübung der Lehr-
amtsoption gilt zudem die Studien- und Prüfungs-
ordnung der Studienanteile Bildungswissenschaf-
ten und Sprachbildung in der jeweils geltenden 
Fassung.“ ersatzlos gestrichen. 

 

3. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Das Studium qualifiziert die Studierenden für ei-
nen weiterführenden Master in geistes-, kultur- 
und sozialwissenschaftlichen Bereichen (z. B. Mas-
terstudiengänge Religion und Kultur / Religion and 
Culture, Islamische Theologie, Islam und Gesell-
schaft der Humboldt-Universität zu Berlin) und für 
Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen der Ge-
sellschaft (Wirtschaft, Medien, Publizistik, öffentli-
che Verwaltung, Organisationen gesellschaftlicher 
und politischer Interessenvertretung, Moscheege-
meinden, religiöse Wohlfahrtspflege u. a.).“ 

 

4. In § 5 wird der Absatz 2 ersatzlos gestrichen. 
Absatz 1 wird zum einzigen Absatz. 

 

5. In § 6 wird der Absatz 2 ersatzlos gestrichen. 
Absatz 1 wird zum einzigen Absatz. 

 

6. In „Anlage 1: Modulbeschreibungen“ 
a) werden die Module „B-17“, „B-18“ und 

„B-19b“ ersatzlos gestrichen. 

                                                
*  Die Universitätsleitung hat die erste Änderung der Stu-

dienordnung am 16. Juni 2022 bestätigt. Der Beirat für 
Islamische Theologie und Religionspädagogik hat am 
31. Januar 2022 der ersten Änderung der Studienord-
nung zugestimmt. 

b) werden die Modulbeschreibungen der 
Module „B-03 Arabisch I“, „B-06 Arabisch 
II“, B-10 „Arabisch III“ und B-11 „Ara-
bisch IV“ durch die Modulbeschreibungen 
gemäß Anlage 1 dieser Änderungsord-
nung ersetzt. 

 
7. In „Anlage 2: Idealtypische Studienverlaufsplä-
ne“ 
 

a) werden in Anlage 2.2. und Anlage 2.4. 
in den Überschriften die Worte „ohne 
Ausübung der Lehramtsoption“ gestri-
chen. 

b) werden die Anlagen 2.3. und 2.5. er-
satzlos gestrichen. 

c) wird die bisherige Anlage 2.4. zur Anla-
ge 2.3. 

d) wird in Anlage 2.3. die Fußnote 4 zur 
Fußnote 3. 

 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

 

B-03 Arabisch I Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlernen die arabische Sprache in Wort und Schrift unter besonderer Berücksichtigung 
klassischer Elemente. Hierfür erlernen sie die arabische Schrift und erwerben grundlegende Kenntnisse des 
klassischen Arabisch, insbesondere in den Bereichen Grammatik, Morphologie und Wortschatz. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveran-
staltungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 
 

Leistungspunkte 
und Voraus-
setzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

K 
(Sprachkurs) 

8 SWS 
 
240 Stunden 
90 Stunden Prä-
senzzeit, 
150 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der spezi-
ellen Arbeitsleis-
tung 

8 LP, Teilnahme 
und sprachprakti-
sche Übungsauf-
gaben im Umfang 
von 2 LP 

Grundlegende Kenntnisse der Grammatik; Er-
lernen der arabischen Schrift; Vermittlung ei-
nes Grundwortschatzes; Lese- und Sprech-
übungen; einfache Schreibübungen 

Modulab-
schlussprüfung 
 

60 Stunden 
Klausur, 90 Minu-
ten und Vorberei-
tung 

2 LP, Bestehen  

Dauer des Mo-
duls 

 1 Semester                                    2 Semester 
 

Beginn des Mo-
duls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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B-06 Arabisch II Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlernen die arabische Sprache in Wort und Schrift unter besonderer Berücksichtigung 
klassischer Elemente. Sie erweitern aufbauend auf ihren Grundlagenkenntnissen ihre Kenntnisse des klassi-
schen Arabisch, insbesondere in den Bereichen Grammatik, Morphologie und Wortschatz, und erwerben 
grundlegende Kenntnisse in dem Bereich Syntax. Sie können einfache Texte in arabischer Sprache lesen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Erfolgreicher Abschluss des Moduls B-03. 

Lehrveran-
staltungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 
 

Leistungspunkte 
und Voraus-
setzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

K 
(Sprachkurs) 

8 SWS 
 
240 Stunden 
90 Stunden Prä-
senzzeit, 
150 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der spezi-
ellen Arbeitsleis-
tung 

8 LP, Teilnahme 
und sprachprakti-
sche Übungsauf-
gaben im Umfang 
von 2 LP 

Erweiterte Kenntnisse der Grammatik und des 
Wortschatzes; Lese- und Sprechübungen; er-
weiterte Schreibübungen 

Modulab-
schlussprüfung 
 

60 Stunden 
Klausur, 90 Minu-
ten und Vorberei-
tung 

2 LP, Bestehen  

Dauer des Mo-
duls 

 1 Semester                                    2 Semester 
 

Beginn des Mo-
duls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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B-10 Arabisch III Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlernen die arabische Sprache in Wort und Schrift unter besonderer Berücksichtigung 
klassischer Elemente. Sie vertiefen ihre Kenntnisse des klassischen Arabisch, insbesondere in dem Bereich 
Wortschatz. Sie erwerben weiterführende Kenntnisse in dem Bereich Syntax (inkl. Syntax des modernen 
Arabisch), sodass sie in der Lage sind, mittelschwere Texte in arabischer Sprache zu lesen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Erfolgreicher Abschluss des Moduls B-03. 

Lehrveran-
staltungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 
 

Leistungspunkte 
und Voraus-
setzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

K 
(Sprachkurs) 

8 SWS 
 
240 Stunden 
90 Stunden Prä-
senzzeit, 
150 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der spezi-
ellen Arbeitsleis-
tung 

8 LP, Teilnahme 
und sprachprakti-
sche Übungsauf-
gaben im Umfang 
von 2 LP 

Übungen zur Grammatik und des Wortschat-
zes auf mittlerem Niveau; Lese-, Sprech- und 
Schreibübungen auf mittlerem Niveau 

Modulab-
schlussprüfung 
 

60 Stunden 
Klausur, 90 Minu-
ten und Vorberei-
tung 

2 LP, Bestehen  

Dauer des Mo-
duls 

 1 Semester                                    2 Semester 
 

Beginn des Mo-
duls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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B-11 Arabisch IV Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlernen die arabische Sprache in Wort und Schrift unter besonderer Berücksichtigung 
klassischer Elemente. Sie vertiefen ihre Kenntnisse des klassischen und modernen Arabisch, insbesondere in 
dem Bereich Wortschatz. Sie werden befähigt, mittelschwere bis schwere Texte in arabischer Sprache zu le-
sen. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Erfolgreicher Abschluss des Moduls B-03. 

Lehrveran-
staltungsart 

Präsenzzeit, Work-
load in Stunden 
 

Leistungspunkte 
und Voraus-
setzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

K 
(Sprachkurs) 

8 SWS 
 
240 Stunden 
90 Stunden Prä-
senzzeit, 
150 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der spezi-
ellen Arbeitsleis-
tung 

8 LP, Teilnahme 
und sprachprakti-
sche Übungsauf-
gaben im Umfang 
von 2 LP 

Beherrschung der Grammatik und des Wort-
schatzes; vertiefte Lese-, Sprech- und 
Schreibübungen 

Modulab-
schlussprüfung 
 

60 Stunden 
Klausur, 90 Minu-
ten und Vorberei-
tung 

2 LP, Bestehen  

Dauer des Mo-
duls 

 1 Semester                                    2 Semester 
 

Beginn des Mo-
duls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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Erste Änderung  
der fachspezifischen Prüfungsordnung für das  
Bachelorstudium im Fach „Islamische Theologie“ 
(AMB Nr. 74/2019) 
 
 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 
24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat 
der Institutsrat des Berliner Instituts für Islamische 
Theologie die erste Änderung der Prüfungsordnung 
am 13. Oktober 2021 erlassen*: 
 
 

Artikel I 
 
1. In § 1 wird der Satz „Bei Ausübung der Lehr-
amtsoption gilt zudem die Studien- und Prüfungs-
ordnung der Studienanteile Bildungswissenschaf-
ten und Sprachbildung in der jeweils geltenden 
Fassung.“ ersatzlos gestrichen. 

 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 5 werden ersatzlos 
gestrichen. 

b) Die Nummerierung der folgenden Ab-
sätze ändert sich entsprechend: Absatz 
4 wird zu Absatz 3; Absatz 6 wird zu 
Absatz 4. 

 

3. In der „Anlage: Übersicht über die Prüfungen“ 
werden die Übersichten über die Prüfungen zum 
„Kernfach im Kombinationsstudiengang (113 LP), 
wenn die Lehramtsoption ausgeübt wird“ und zum 
„Zweitfach im Kombinationsstudiengang (67 LP), 
wenn die Lehramtsoption ausgeübt wird“ ersatzlos 
gestrichen. 
 
 

                                                
*  Die Universitätsleitung hat die erste Änderung der Prü-

fungsordnung am 16. Juni 2022 bestätigt. Der Beirat 
für Islamische Theologie und Religionspädagogik hat 
am 31. Januar 2022 der ersten Änderung der Prüfungs-
ordnung zugestimmt. 

Artikel II 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft
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